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RS OGH 1991/7/9 10ObS188/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1991

Norm

ASVG §204 Abs1

Rechtssatz

Besteht für eine durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit verursachte Arbeitsunfähigkeit ein Anspruch auf

Krankengeld aus der Krankenversicherung, ruht dieser Anspruch aber gemäß § 143 Abs 1 Z 2 oder 3 wegen

Anstaltsp7ege oder Anspruches auf Weiterleistung von mehr als fünfzig von Hundert der Bezüge bis zur

sechsundzwanzigsten Woche nach Eintritt des Versicherungsfalles, so fällt die Versehrtenrente erst mit der

siebenundzwanzigsten Woche nach dem Eintritt des Versicherungsfalles an.
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